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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 11 über den 

Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 

Satz 2 AktG 

Zu Tagesordnungspunkt 11 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Gesellschaft 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 9. Juni 2026 zu ermächtigen, unter Einbeziehung an-

derer Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und besitzt 

oder der Gesellschaft zuzurechnen sind, eigene Aktien bis zu 10 Prozent des zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert niedriger ist – zum Zeitpunkt der Ausübung 

der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Gesellschaft ist nach dem 

Beschlussvorschlag berechtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Ak-

tien teilweise unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern oder zu bege-

ben. 

Der Gesellschaft soll eine Ermächtigung in Höhe des gesetzlich zulässigen Höchstvolumens 

für den Erwerb eigener Aktien in Höhe von 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft 

zur Verfügung gestellt werden. Damit soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, kurz-

fristig eigene Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung in einem angemes-

senen Umfang erwerben zu können. 

Der Erwerb eigener Aktien kann nur über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre 

gerichteten Kaufangebots oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Ver-

kaufsangebots erfolgen. Hierdurch erhalten alle Aktionäre in gleicher Weise die Gelegen-

heit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung 

zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht. Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 

eines Angebots können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien und 

– bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie diese der Gesellschaft anbieten 

möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer Auffor-

derung zur Abgabe eines Verkaufsangebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht 

sämtliche angenommen werden können, müssen der Erwerb bzw. die Annahme im Ver-

hältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine bevor-

rechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 

Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Fest-

legung der zu erwerbenden Aktienanzahl und kleine Restbestände zu vermeiden und damit 
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die technische Abwicklung zu erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von Klein-

aktionären kann so vermieden werden. Im Übrigen erfolgt die Repartierung nach dem Ver-

hältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten, weil 

sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch ab-

wickeln lässt.  

Bei einem öffentlichen Kaufangebot bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 

Verkaufsangebots dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen 

Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse für 

Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor 

dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Ab-

gabe eines Angebots um nicht mehr als 10 Prozent über- bzw. um nicht mehr als 20 Prozent 

unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. einer öf-

fentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots erhebliche Abweichungen des 

maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Ange-

bots angepasst werden. In diesem Fall bestimmt sich der maßgebliche Kurs nach dem 

Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) am letzten Handelstag der Frankfurter Wertpapierbörse 

vor der Veröffentlichung der etwaigen Anpassung. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung 

zur Abgabe eines Verkaufsangebots kann weitere Bedingungen vorsehen.  

Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich 

zulässigen Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu den folgenden: 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die von der Gesellschaft erworbenen eige-

nen Aktien über die Börse oder mittels eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre wie-

der veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der Wiederausgabe 

der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. 

Darüber hinaus sieht der Beschlussvorschlag vor, dass der Vorstand die aufgrund der Er-

mächtigung erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder 

durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußern kann, wenn die eigenen Aktien gegen Bar-

leistung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien gleicher Ausstat-

tung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Eingehung der Verpflichtung zur Veräußerung 
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nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsaus-

schluss gleichkommt, wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsaus-

schluss Gebrauch gemacht. Im Interesse der Gesellschaft soll damit insbesondere die Mög-

lichkeit geschaffen werden, institutionellen Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten 

und/oder den Aktionärskreis zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in die Lage 

versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. 

Den Interessen der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu ei-

nem Preis veräußert werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktie gleicher Ausstattung der 

Gesellschaft zum Zeitpunkt der Eingehung der Verpflichtung zur Veräußerung nicht we-

sentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen 

Aktien geschieht zeitnah vor der Verwendung. Der Vorstand wird einen eventuellen Ab-

schlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Markt-

bedingungen möglichst niedrig bemessen. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt 

der Ausnutzung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 Prozent des maßgeblichen 

Börsenpreises betragen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 

10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft, und zwar sowohl im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 

Auf die Begrenzung von 10 Prozent des Grundkapitals bei Veräußerung der eigenen Aktien 

gegen Barleistung nicht wesentlich unterhalb des maßgeblichen Börsenpreises sind neue 

Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Ka-

pital gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-

gegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur 

Bedienung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) ausge-

geben wurden bzw. noch ausgegeben werden können, sofern die zugrundeliegenden 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermäch-

tigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) in ent-

sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben wurden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene 

Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ver-

äußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass während der Laufzeit der Ermächtigung 
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insgesamt für mehr als 10 Prozent des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in di-

rekter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ohne besonderen 

sachlichen Grund ausgeschlossen wird. Diese weitergehende Beschränkung liegt im Inte-

resse der Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen. Den Ak-

tionären bleibt zudem grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Kauf von 

Aktien der Gesellschaft über die Börse aufrechtzuerhalten. Die Ermächtigung liegt im Inte-

resse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft. 

Die vorstehende Anrechnung soll jedoch wieder entfallen, soweit nach einer Ausgabe 

neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 203 

Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, die zur Anrechnung geführt hat, die Hauptversammlung eine 

neue Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital mit der Möglich-

keit zum Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beschließt. 

Ebenso soll eine erfolgte Anrechnung wieder entfallen, soweit nach einer Ausgabe von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-

schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) in entsprechender An-

wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, die zur Anrechnung geführt hat, die Hauptversamm-

lung eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-

bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 

dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss in ent-

sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beschließt. Denn in diesen Fällen hat 

die Hauptversammlung erneut über die Ermächtigung zu einem erleichterten Bezugs-

rechtsausschluss entschieden, so dass der Grund der Anrechnung wieder entfallen ist. So-

weit erneut neue Aktien aus genehmigtem Kapital oder Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-

tionen dieser Instrumente) unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wer-

den können, soll die Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss für die (Rest-

)Laufzeit der Ermächtigung auch wieder für die Veräußerung eigener Aktien bestehen. Mit 

Inkrafttreten der neuen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss fällt näm-

lich die durch die Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsaus-

schluss gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bzw. die durch die Ausgabe von Wan-

del- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit Bezugsrechtsausschluss ent-
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sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG entstandene Sperre hinsichtlich der Veräußerung eige-

ner Aktien weg. Da die Mehrheitsanforderungen an einen solchen Beschluss mit denen ei-

nes Beschlusses über die Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter erleichter-

tem Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG identisch sind, ist in der 

Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen eines genehmig-

ten Kapitals oder einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ent-

sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugleich auch eine Bestätigung hinsichtlich des Ermäch-

tigungsbeschlusses zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG zu sehen. 

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden die aufgrund der vorgeschlagenen Ermächti-

gung erworbenen eigenen Aktien als Gegenleistung für Sachleistungen Dritter, insbeson-

dere für den Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilen von Unternehmen oder Beteili-

gungen an Unternehmen, oder anderen einlagefähigen Vermögensgegenständen oder An-

sprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen 

die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, einzusetzen. Der internationale Wettbe-

werb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend auch diese Form der Ak-

quisitionsfinanzierung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft den 

notwendigen Handlungsspielraum, um sich bietende Akquisitionsgelegenheiten schnell 

und flexibel sowohl national als auch auf internationalen Märkten ausnutzen zu können. 

Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung 

der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Aktio-

näre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes 

der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orien-

tieren, ohne eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis vorzunehmen, insbeson-

dere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsen-

preises in Frage zu stellen. Bei der Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung zur 

Finanzierung solcher Transaktionen wird sich der Vorstand allein von den Interessen der 

Gesellschaft und der Aktionäre leiten lassen. 
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Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, die aufgrund der vorgeschlagenen Er-

mächtigung erworbenen eigenen Aktien zur Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflich-

ten von Inhabern bzw. Gläubigern von durch die Gesellschaft oder Konzerngesellschaften 

ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) zu ver-

wenden. Sofern und soweit die Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, muss 

keine bedingte Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Die Interessen der Aktionäre wer-

den durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt. Die Nutzung vorhandener ei-

gener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll 

sein, die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität erhöhen. 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich solcher Ak-

tien Gebrauch gemacht werden, die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben 

wurden. Die Ermächtigung umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach § 71d AktG er-

worben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in 

gleicher Weise wie die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien ver-

wenden zu können. 

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können von 

der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Ent-

sprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einzie-

hung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, ohne dass damit eine Herabsetzung 

des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung 

sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. 

Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automa-

tisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der 

Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdenden Änderungen der 

Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien 

vorzunehmen. 

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens bestimmen, dass Maß-

nahmen des Vorstands aufgrund der Hauptversammlungsermächtigung nach § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Der Vorstand wird 
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die nächste Hauptversammlung über eine etwaige Ausnutzung der Ermächtigung unter-

richten.  

 

 

  

Alexander Geis 

Vorsitzender des Vorstands und Chief 

Executive Officer 

 Inka Koljonen 

Mitglied des Vorstands und Chief Finan-

cial Officer 

 

 

  

Dr. André Philipp 

Mitglied des Vorstands und Chief Opera-

ting Officer 

  

 


